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Allgemeine Bestimmungen: 

 
Die allgemeinen Bestimmungen des ASV ASKÖ Naarn- 

Donau sind einzuhalten. Bei Verstoß entscheiden Kontrollor 

bzw. Vorstand über Konsequenzen. Diese können bis hin zum 

Angelverbot in diesem Fischgewässer führen, ohne dass eine 

wie immer geartete Vergütung geleistet wird. 
 

1. Die beeideten und vom Verein bestellten Fischerei- 

schutzorgane sind zur Kontrolle von Fischereilegitimationen 

wie auch von Fahrzeug, Fischertaschen und 

Fischereigeräten berechtigt. Bei Verstößen ist den 

Aufforderungen der Schutzorgane Folge zu leisten. 

2. Jeder Fischereiberechtigte hat sich mit den Grenzen des 

Fischwassers vertraut zu machen. 

3. Der Angelplatz ist sauber zu halten. 

 

Verboten: 

1. Das Fischen mit lebenden Wirbeltieren. 

2. Der gewerbliche Verkauf von gefangenen Fischen. 

3. Das Fischen im Mai (ausgenommen Forellen und 
Raubfische) 

4. Fische lebend mitnehmen. 

5. Das Fischen aus dem Boot heraus. 
 

Änderungen sind der Vereinsleitung vorbehalten! 
 

 www.naarn-donau.at 
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Bestimmungen St. Agatha 
1. Drei Fischtage pro Woche. 

2. Erlaubt sind 2 Ruten mit je 1 Haken (Ausnahme siehe 

Raubfischregelung). 

3. Vor Fischbeginn sind im Teichbuch Name, Tag und Monat in Blockschrift 

einzutragen, zusätzlich nebenstehend in der Lizenz Tag und Datum. Jeder 

Fisch, der behalten wird, ist sofort nebenstehend anzukreuzen. Am Ende 

des Fischtages sind die behaltenen Fische noch im Teichbuch einzutragen 

bzw. ist bei keinem Fang ein Strich zu machen. Beim Namen eines Gastes 

ist das Wort „GAST“ inkl. Kartennummer im Teichbuch einzutragen. 

4. Ausfang:  2 Karpfen bzw. Amur und 2 Schleien pro Tag. 

                15 Karpfen bzw. Amur und 10 Schleien im Jahr. 

                1 Raubfisch pro Monat, insgesamt 3 im Jahr. 

5. Raubfischfang: Mit 1 Rute. Nach einem entnommenen Raubfisch ist in 

diesem Monat der Raubfischfang verboten! Nach dem Besatz von 

Raubfischen kann ein befristetes Fangverbot verhängt werden! 

Sonderbestimmung: Der Raubfischfang ist erst ab 1. Mai erlaubt. 

6. Jeder entnommene Fisch ist sofort in der Lizenz einzutragen. 
7. Karpfen ab 60 cm ganzjährig geschont! 

8. Es gelten die gesetzlichen Schonzeiten und Brittelmaße lt. OÖ 

Fischereigesetz. 

9. Das Ausweiden (Putzen) der Fische ist nur am jeweiligen Fischputzplatz 

erlaubt! Die Innereien und tote Fische müssen in der Tonne beim Teich 2 

entsorgt werden. 

10. Zu- und Abläufe der Teiche kontrollieren und ev. säubern. Tote Fische in 

der Tonne entsorgen und im Teichbuch eintragen. 

11. Sonderbestimmungen St. Agatha Teich 4 

Ab 16. März ist mit 1 Rute das Fischen auf Forellen erlaubt. 

Nach dem Ausfang von 5 Forellen darf im jeweiligen Monat der Teich 4 

nicht mehr befischt werden. 

12. Sonderbestimmungen St. Agatha Teich 2 

Ab 16. März ist mit 1 Rute das Fischen auf Lachsforellen erlaubt. 

Nach dem Ausfang von 2 Lachsforellen darf im jeweiligen Monat der Teich 

2 nicht mehr befischt werden. 

Verboten ist: 

1. Fischen im Mai (ausgenommen Forellen und Raubfische). 

2. Das Mitnehmen von lebenden Fischen. 

3. Das Austauschen von bereits gehälterten Fischen. 

4. Das Hältern von Forellen ist verboten. 
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Vor Beginn Tag + Datum / jeden behaltenen Fisch sofort ankreuzen 
 

 
z.B. Montag, 3. August 
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Bestimmungen Dannerbauerteiche 
1. Drei Fischtage pro Woche. 

2. Erlaubt sind 2 Ruten mit je 1 Haken (Ausnahme siehe 
Raubfischregelung). 

3. Vor Fischbeginn sind im Teichbuch Name, Tag und Monat in Blockschrift 
einzutragen, zusätzlich nebenstehend in der Lizenz Tag und Datum. Jeder 
Fisch, der behalten wird, ist sofort nebenstehend anzukreuzen. Am Ende des 
Fischtages sind die behaltenen Fische noch im Teichbuch einzutragen bzw. ist 
bei keinem Fang ein Strich zu machen. Beim Namen eines Gastes ist das Wort 
„GAST“ inkl. Kartennummer im Teichbuch einzutragen. 

4. Ausfang: 2 Karpfen bzw. Amur und 2 Schleien pro Tag. 
                         15 Karpfen bzw. Amur und 10 Schleien im Jahr. 
                         1 Raubfisch pro Monat, insgesamt 3 im Jahr. 

5. Raubfischfang: Mit 1 Rute. Nach einem entnommenen Raubfisch ist in 
diesem Monat der Raubfischfang verboten! Nach dem Besatz von 
Raubfischen kann ein befristetes Fangverbot verhängt werden! 
Sonderbestimmung: Der Raubfischfang ist erst ab 1. Mai erlaubt. 

6. Jeder entnommene Fisch ist sofort in der Lizenz einzutragen. 

7. Karpfen ab 60 cm ganzjährig geschont! 

8. Es gelten die gesetzlichen Schonzeiten und Brittelmaße lt. OÖ 
Fischereigesetz. 

9. Das Ausweiden (Putzen) der Fische ist nur am Fischputzplatz erlaubt! Die 
Innereien und tote Fische müssen in der Tonne entsorgt werden. 

10. Zu- und Abläufe der Teiche kontrollieren und ev. säubern, und tote Fische 
entsorgen und im Teichbuch eintragen. 

11.  Dannerbauer Teich 4 ist nur mit zusätzlicher Tageskarte (Zeitraum lt. 
Schaukasten) zu befischen. 

12. Sonderbestimmungen Dannerbauer Teich 1 
Ab 16. März ist mit 1 Rute das Fischen auf Forellen erlaubt. 
Nach Ausfang von 5 Forellen darf im jeweiligen Monat der Teich nicht mehr 
befischt werden. 

13. Sonderbestimmungen Dannerbauer Teich 3 
Fischen ist nur mit Schonhaken erlaubt 
Störe müssen schonend zurückgesetzt werden 

 

Verboten ist: 
1. Fischen im Mai (ausgenommen Forellen und Raubfische). 
2. Das Mitnehmen von lebenden Fischen. 
3. Das Austauschen von bereits gehälterten Fischen 
4. Das Hältern von Forellen ist verboten  
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Vor Beginn Tag + Datum / jeden behaltenen Fisch sofort ankreuzen 
 

z.B. Montag, 3. August 
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Bestimmungen Lettnerteich 

1. Drei Fischtage pro Woche. 

2. Erlaubt sind 2 Ruten mit je 1 Haken (Ausnahme siehe 

Raubfischregelung). 

3. Vor Fischbeginn sind im Teichbuch Name, Tag und Monat in 

Blockschrift einzutragen , zusätzlich nebenstehend in der Lizenz 

Tag und Datum. Jeder Fisch, der behalten wird, ist sofort 

nebenstehend anzukreuzen. Am Ende des Fischtages sind die 

behaltenen Fische noch im Teichbuch einzutragen bzw. ist bei 

keinem Fang ein Strich zu machen. Beim Namen eines Gastes ist 

das Wort „GAST“ inkl. Kartennummer im Teichbuch einzutragen. 

4. Ausfang: 2 Karpfen bzw. Amur und 2 Schleien pro Tag 

15 Karpfen bzw. Amur und 10 Schleien im Jahr 

1 Raubfisch pro Monat, insgesamt 3 im Jahr 

5. Raubfischfang: Mit 1 Rute. Nach einem entnommenen Raubfisch 

ist in diesem Monat der Raubfischfang verboten! Nach dem 

Besatz von Raubfischen kann ein befristetes Fangverbot 

verhängt werden! 

Sonderbestimmung: Der Raubfischfang ist erst ab 1. Mai erlaubt. 

6. Karpfen ab 60 cm ganzjährig geschont! 

7. Es gelten die gesetzlichen Schonzeiten und Brittelmaße lt. OÖ 

Fischereigesetz. 

8. Das Ausweiden (Putzen) der Fische ist nur am Fischputzplatz 

erlaubt! Eingeweide eingraben! 

9. Tote Fische entsorgen / eingraben und im Teichbuch vermerken. 

 
Verboten ist: 

1. Fischen im Mai (ausgenommen Raubfische). 

2. Das Mitnehmen von lebenden Fischen. 

3. Das Austauschen von bereits gehälterten Fischen. 
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Vor Beginn Tag + Datum / jeden behaltenen Fisch sofort ankreuzen 
 

 
z.B. Montag, 3. August 
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Dornach (Badeteich) 

 
1. Drei Fischtage pro Woche. 

2. Erlaubt sind 2 Ruten mit je 1 Haken (Ausnahme siehe 

Raubfischregelung) 

3. Vor Fischbeginn sind im Teichbuch Name, Tag und Monat in 

Blockschrift einzutragen, zusätzlich nebenstehend in der Lizenz 

Tag und Datum. Jeder Fisch, der behalten wird, ist sofort 

nebenstehend anzukreuzen. Am Ende des Fischtages sind die 

behaltenen Fische noch im Teichbuch einzutragen bzw. ist bei 

keinem Fang ein Strich zu machen. – Beim Namen eines Gastes 

ist das Wort „GAST“ anzufügen. 

4. Im Mai Fischen verboten (ausgenommen Raubfische). 

5. Karpfen, Amur, Schleie: 2 Karpfen oder Amur und 2 Schleien pro 

Fischtag. 15 Karpfen oder Amur und 10 Schleien pro Jahr. 

Karpfen ab 60 cm zurücksetzen. 

6. Raubfische: Mit 1 Rute. 1 Raubfisch pro Monat, insgesamt 3 im 

Jahr. Nach Behalten eines Raubfisches darf im laufenden Monat 

auf Raubfische nicht mehr geangelt werden. 

7. Es gelten die gesetzlichen Schonzeiten und Brittelmaße lt. OÖ 

Fischereigesetz. 

8. Fische schuppen und ausweiden am Teich verboten. 

9. Fische lebend mitnehmen verboten. 
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Vor Beginn Tag + Datum / jeden behaltenen Fisch ankreuzen 
 

 
z.B. Montag, 03. August 

 K
a
rp

fe
n
 

 A
m

u
r 

 S
c
h

le
ie

 

Z
a
n

d
e
r 

H
e
c
h

t 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         



 
12  

Starzerteich 

1. Drei Fischtage pro Woche 

2. Vor Fischbeginn sind im Teichbuch Name, Tag und Monat 

in Blockschrift einzutragen, zusätzlich nebenstehend in der 

Lizenz Tag und Datum. Jeder Fisch, der behalten wird, ist 

sofort nebenstehend anzukreuzen. Am Ende des 

Fischtages sind die behaltenen Fische noch im Teichbuch 

einzutragen bzw. ist bei keinem Fang ein Strich zu machen. 

Beim Namen eines Gastes ist das Wort „GAST“ inkl. 

Kartennummer im Teichbuch einzutragen. 

3. Nachtfischen erlaubt. 

4. Der Lizenznehmer hat sich über die Grenzen des 

Fischereirechtes genau zu informieren 

(siehe Grenztafeln). 

5. Mit 2 Ruten (siehe Raubfischregelung). 

6. Karpfen, Amur, Schleie: 2 Karpfen oder Amur und 2 

Schleien pro Fischtag. 15 Karpfen oder Amur und 10 

Schleien im Jahr (Amur 50 cm). Karpfen ab 60 cm 

zurücksetzen. 

7. Raubfische: Mit 1 Rute. 1 Raubfisch pro Monat, insgesamt 

2 im Jahr. 

8. Es gelten die gesetzlichen Schonzeiten und Brittelmaße lt. 

OÖ Fischereigesetz. 

9. Fische lebend mitnehmen verboten. 
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Vor Beginn Tag + Datum / jeden behaltenen Fisch sofort ankreuzen 
 

 
z.B. Montag, 3. August 
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Bestimmungen Große Naarn: 1. bis 15. des Monats 

1. Obere Grenze: In Kurve Nähe Pierbach (Tafel). 

Untere Grenze: Ca. ein Kilometer unterhalb Raabmühle (Tafel). 

2. Fischzeit: 1. April bis 15. November. 
3. Ein Fischtag vom 01. bis 15. des aktuellen Monats. 

4. Vor Fischbeginn sind im Teichbuch bei der Raabmühle Name, 

Tag u. Monat in Blockschrift einzutragen. Zusätzlich 

untenstehend in der Lizenz Tag und Datum (z.B.: Fr. 14.) 

eintragen. Jeder entnommene Fisch ist sofort im Lizenzbuch 

einzutragen. Am Ende des Fischtages ist der Ausfang im 

Teichbuch bei der Raabmühle einzutragen bzw. bei keinem 

Erfolg ein Strich zu machen. Beim Namen eines Gastes ist das 

Wort „GAST“ inkl. Kartennummer im Teichbuch einzutragen. 

5. Folgende Köder sind erlaubt: 

Blinker, Spinner, Wobbler und künstl. Fliege.  

Ab 16.09. generell Schonhakenpflicht. 

Nur Spinn- und Fliegenfischen gestattet. 

6. Salmoniden sofort nach dem Fang im Lizenzbuch eintragen: 

7. Ausfang: 5 Salmoniden pro Fischtag 

8. Mindestmaße: Forelle und Saibling 25 cm, Äsche 30 cm 
 

= Bachforelle = Regenbogenforelle = Äsche = Saibling 

 

      

April: 

Mai: 

Juni: 

Juli: 

August: 

September: 

Oktober: 

November: 
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Bestimmungen Große Naarn: 16. bis Monatsende: 

1. Obere Grenze: In Kurve Nähe Pierbach (Tafel). 

Untere Grenze: Ca. ein Kilometer unterhalb Raabmühle (Tafel). 

2. Fischzeit: 16. März bis 30. November. 

3. Ein Fischtag vom 16. bis Monatsende. 

4. Vor Fischbeginn sind im Teichbuch bei der Raabmühle Name, Tag 

u. Monat in Blockschrift einzutragen. Zusätzlich untenstehend in der 

Lizenz Tag und Datum (z.B.: Fr. 14.) eintragen. Jeder entnommene 

Fisch ist sofort im Lizenzbuch einzutragen. Am Ende des Fischtages ist 

der Ausfang im Teichbuch bei der Raabmühle einzutragen bzw. bei 

keinem Erfolg ein Strich zu machen. Beim Namen eines Gastes ist das 

Wort „GAST“ inkl. Kartennummer im Teichbuch einzutragen. 

5. Folgende Köder sind erlaubt: 

Blinker, Spinner, Wobbler und künstliche Fliege.  

Ab 16.09. generell Schonhakenpflicht. 

Nur Spinn- und Fliegenfischen gestattet. 
6. Salmoniden sofort nach dem Fang im Lizenzbuch eintragen: 

7. Ausfang: 5 Salmoniden pro Fischtag. 

8. Mindestmaße: Forelle und Saibling 25 cm, Äsche 30 cm 
 

= Bachforelle = Regenbogenforelle = Äsche = Saibling 
 

      

März: 

April: 

Mai: 

Juni: 

Juli: 

August: 

September: 

Oktober: 

November: 
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Bestimmungen Klausbach/Klambach 

Klausbach von der Straßenbrücke der Bad Kreuzener Landesstraße 

Richtung Münzbach (siehe Tafel an der Brücke), übergehend in den 

Klambach bis zur Haberlmühle (Sturmmühle - alte Landesstraße). 

1. Fischzeit: 16. März bis 30. November 

2. Ein Fischtag pro Monat 

3. Vor Fischbeginn sind im Fangbuchbuch bei den Stockbahnen 

Name, Tag u. Monat in Blockschrift einzutragen. Zusätzlich 

untenstehend in der Lizenz Tag und Datum (z.B.: Fr. 18.) eintragen. 

Jeder entnommene Fisch ist sofort einzutragen. Am Ende des 

Fischtages ist der Ausfang im Fangbuch (bei den Stockbahnen) 

einzutragen bzw. bei keinem Erfolg ein Strich zu machen. Beim 

Namen eines Gastes ist das Wort „GAST“ inkl. Kartennummer im 

Teichbuch einzutragen. 

4. Folgende Köder sind erlaubt: 

Blinker, Spinner, Wobbler und künstliche Fliege.  

Ab 16.09. generell Schonhakenpflicht. 

Nur Spinn- und Fliegenfischen gestattet. 
5. Salmoniden sofort nach dem Fang im Lizenzbuch eintragen: 

 

= Bachforelle = Regenbogenforelle = Äsche = Saibling 
 

      

März: 

April: 

Mai: 

Juni: 

Juli: 

August: 

September: 

Oktober: 

November: 
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Klambach-Unterlauf: 

Ab der Brücke bei der Haberlmühle (Sturmmühle) bis zur 

Einmündung in die Schwemmnaarn. Eintragung vor Fischbeginn 

untenstehend: Tag + Datum. Jeder Fisch der behalten wird ist sofort 

im Lizenzbuch einzutragen. Zwei Fischtage pro Woche, 3 Forellen 

pro Tag. 
 

Tag und Datum Forellen andere Fische 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Donau/Klam: 

Innerhalb der Grenztafeln der Herrschaft Clam. 

Fangbeschränkung: Ein Raubfisch pro Tag und zehn Weißfische. 

Es gelten die gesetzlichen Schonzeiten und Brittelmaße lt. OÖ 

Fischereigesetz. (Achtung Donaufischereiordnung - Abweichungen bei den 

Schonzeiten) 
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Bestimmungen Traun, Fa. König 

Grenzen: Nr. 27 bis 31 

Traun, Fa. König, 520 m oberhalb der Brücke der 

Umfahrungsstraße Traun bis 200 m unterhalb der 

Straßenbrücke, beidseitig. 

Vor Fischbeginn sind Tag und Datum nebenstehend in die 

Fischereilizenz einzutragen. Jeder gefangene Fisch ist sofort 

in die Lizenz einzutragen. 

Befischung: 1. April bis 30. November. 

Drei Fischtage pro Woche. 

Fangzahl: 5 Fische, davon 3 Salmoniden, Jahresfangzahl 

Salmoniden 30 Stück. 

Fischen: 2 Ruten, je 1 Haken. 

Fliegenfischen: 2 Fliegen oder Nymphen. 

Mindestfangmaße: Forelle + Saibling 30 cm, Äsche 40 cm. 

Verboten: Krebsfischen, Huchenfang und Watfischen. 

Fischzeit: 04:00 Uhr bis 22:00 Uhr. 

Wahrnehmungen über Gewässerverschmutzung, Senkung des 

Wasserspiegels, wodurch eine Abwanderung der Fische 

entstehen kann, Fischsterben und sonstige Schäden an 

Fischbestand und Gewässer sind sofort dem 

Fischereiberechtigten zu melden. 

Wir schützen die Umwelt und haltenden den Angelplatz sauber! 
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Vor Beginn des Fischens Tag und Datum (z. B. Montag, 3. 

August) eintragen. Jeder gefangene Fisch ist sofort in die 

Lizenz einzutragen! 
 

Tag und Datum Forelle Äsche Karpfen Hecht Sonstige 
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Bestimmungen Traun, Fa. Gupf 

Grenzen: Nr. 37 (Gupf) 

ca. 150 m unterhalb der Eisenbahnbrücke bis zur oberen 

Grenze FB Ansfelden. 

Traun, Fa. Gupf, von der unteren Grenze FB Ansfelden. 

Mühlbach, Fa. Gupf, von der unteren Grenze FB Ansfelden 

(Tafel) ca. 260 m (Tafel auf Strommast). 

Vor Fischbeginn sind Tag und Datum in die Fischereilizenz 

einzutragen. Jeder gefangene Fisch ist sofort in die Lizenz 

einzutragen. 

Befischung: 1. April bis 30. November. 

Drei Fischtage pro Woche. 

Fangzahl: 5 Fische, davon 3 Salmoniden, Jahresfangzahl 

Salmoniden 30 Stück. 

Fischen: 2 Ruten, je 1 Haken. 

Fliegenfischen: 2 Fliegen oder Nymphen. 

Mindestfangmaße: Forelle + Saibling 30 cm, Äsche 40 cm. 

Verboten: Huchenfang, Watfischen. 

Krebsfang bis auf weiteres erlaubt (Änderungen sind der 

Vereinsleitung jederzeit vorbehalten). 

Fischzeit: 04:00 Uhr bis 22:00 Uhr. 

Wahrnehmungen über Gewässerverschmutzung, Senkung 

des Wasserspiegels, wodurch eine Abwanderung der Fische 

entstehen kann, Fischsterben und sonstige Schäden an 

Fischbestand und Gewässer sind sofort dem 

Fischereiberechtigen zu melden. 

Wir schützen die Umwelt und halten den Angelplatz sauber! 
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Vor Beginn des Fischens Tag und Datum (z. B. Montag, 

3. August) eintragen. Jeder gefangene Fisch ist sofort in 

die Lizenz einzutragen! 
 

Tag und Datum Forelle Äsche Karpfen Hecht Sonstiges 
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Schwemmnaarn und Entenlacke 

Fischwasser der Herrschaft Clam. 

Beginn: 

Ende: 

333 m oberhalb der Saxendorfer Brücke 

Obere Grenze Dr. Koller 

1. Drei Fischtage pro Woche. 

 
2. Vor Fischbeginn sind in der Lizenz Tag und Datum 

einzutragen. Jeder Edelfisch, der behalten wird, ist sofort 

anzukreuzen. 

3. Karpfen: 2 Karpfen pro Fischtag. 15 Karpfen im Jahr. 

Karpfen ab 60 cm müssen zurückgesetzt werden! 

4. Raubfische: Mit 1 Rute. 1 Raubfisch im Monat, insgesamt 3 

im Jahr. Nach Behalten eines Raubfisches darf im laufenden 

Monat auf Raubfische nicht mehr geangelt werden. 

 

 
5. Es gelten die gesetzlichen Schonzeiten und Brittelmaße lt. 

OÖ Fischereigesetz. 

6. Fische lebend mitnehmen verboten. 
 
 
 

 www.naarn-donau.at 
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Vor Beginn: Tag + Datum / jeden behaltenen Fisch sofort ankreuzen! 
 

 
z.B. Montag, 3. August 
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Vorstand 2022 

Obmann: Robert SCHINDLER 

Tel: +43 676 55 31 472, obmann@naarn-donau.at 

Obmann Stellvertreter: Karl SCHÖN 

Tel: +43 676 51 68 970, karl-schoen@aon.at 

Obmann Stellvertreter: Reinhold STEINBERGER 

Tel: +43 664 49 33 311, reinhold.steinberger@liwest.at 

Kassier: Philipp RIEDL 

Tel: +43 664 45 20 169, kassier@naarn-donau.at 

Kassier Stellvertreter: Johann KASTNER 

Tel: +43 660 40 20 200, j.kastner@eduhi.at 

Schriftführer: Robert SCHINDLER 

Tel: +43 676 55 31 472, obmann@naarn-donau.at 

Schriftführer Stellvertreter: Philipp RIEDL 

Tel: +43 664 45 20 169, kassier@naarn-donau.at 

Sportwart: Reinhold STEINBERGER 

Tel: +43 664 49 33 311, reinhold.steinberger@liwest.at 

Sachverwalter: Johann MEISINGER 

Tel: +43 677 62 98 73 20 j.meisinger@aon.at 

Sachverwalter: Karl SCHÖN 

Tel: +43 676 51 68 970, karl-schoen@aon.at 

Kassaprüfung: Kurt WALLNSTORFER 

Tel: +43 676 33 04 009, kurt.wallnstorfer@gmx.at 

Kassaprüfung: Sabine STEINBERGER 

Tel: +43 664 47 64 649, casting@gmx.at 

Kassaprüfung: Julian SCHINDLER 

Tel: +43 676 65 32 601, schindlerjulian702@gmail.com 

mailto:obmann@naarn-donau.at
mailto:karl-schoen@aon.at
mailto:reinhold.steinberger@liwest.at
mailto:kassier@naarn-donau.at
mailto:j.kastner@eduhi.at
mailto:obmann@naarn-donau.at
mailto:kassier@naarn-donau.at
mailto:reinhold.steinberger@liwest.at
mailto:j.meisinger@aon.at
mailto:karl-schoen@aon.at
mailto:kurt.wallnstorfer@gmx.at
mailto:casting@gmx.at
mailto:schindlerjulian702@gmail.com
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Donau Landshaag und Feldkirchner Recht 

 

WICHTIG: laut Beschluß 2025: Karte gesondert 
gegen Aufpreis erhältlich! 
Altarme und Pesenbachvorfluter Feldkirchen/Donau. 

Donau, linkes Ufer vom Kraftwerk bis zur unteren Gemeindegrenze 

von Feldkirchen – km 2153,5. 

Die obere Hälfte des Landshaager Grabens ist Laichstätte. Fischen 

verboten. 

3 Ruten mit je einem Haken erlaubt. 

Es gelten die gesetzlichen Schonzeiten und Brittelmaße lt. OÖ 

Fischereigesetz. (Achtung Donaufischereiordnung – 

Abweichungen bei den Schonzeiten) 
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Bestimmungen Pichlingersee: 

Erlaubt sind 2 Ruten mit je 1 Haken (Ausnahme 

siehe Raubfischregelung). 

Zelte und Brollys etc. sind auf der Liegewiese 

und am Parkplatz ganzjährig nicht erlaubt. 

Das Betreten des Hubschrauberlandeplatzes ist 

ausnahmslos verboten! 

Das Fischen bzw. Auswerfen der Ruten ist nur 

vom Ufer aus gestattet. Die Benützung von 

Booten, bzw. das Auslegen der Köder durch 

Schwimmen oder Tauchen ist verboten! 

Verwendung von Stromerzeugungsgeräten, z. B. 

Notstromaggregaten ist verboten! 

 
Angelzeiten: 

1. Jänner bis 30. April: täglich von 04:00 Uhr bis 

23:00 Uhr. 

1. Mai bis 31. Mai: generelles Angelverbot. 

1. Juni bis 30. September: täglich von 04:00 Uhr 

bis 08:30 Uhr und von 19:30 bis 23:00 Uhr. 
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Auch das Verweilen am Angelplatz von 08:30 Uhr bis 

19:30 Uhr ist nicht gestattet (außer als Badegast). 

 
Diese Regelung gilt auch bei Schlechtwetter! 

Ab 1. Oktober bis 31. Dezember ist Angeln von 04:00 

Uhr bis 23:00 Uhr gestattet. 

Ausfang: 

2 Karpfen bzw. Amur, 2 Schleien und 3 Weißfische pro 

Tag. 

20 Karpfen bzw. Amur, 20 Schleien und 30 Weißfische 

pro Jahr. 

Raubfischregelung: 

Raubfischfang nur mit 1 Rute erlaubt! 2 Raubfische pro 

Monat. Nach Entnahme dieser ist der Raubfischfang in 

diesem Monat untersagt. 

Fische müssen weidgerecht behandelt werden. Vor 

Fischbeginn sind Cradle, Abhakmatte, Karpfenkescher 

sowie ein Klinikum in Ufernähe aufzustellen und dort 

zu verwenden. Bei Welsfängen muss eine 

geeignete Unterlage verwendet werden, sofern der 

Fisch aus dem Wasser genommen wird. 

Zuwiderhandlungen werden geahndet. 

Entnommene Fische dürfen nicht ausgetauscht werden. 
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Schonzeiten und Brittelmaße lt. OÖ Fischereigesetz. 

 
Von 23:00 Uhr bis 04:00 Uhr müssen sämtliche 

Fischersachen (Ruten, Rod Pods, Schirme, Kescher etc.) 

vom Uferbereich entfernt werden. Schirme dürfen nur 

zwischen Gehweg und Wasserlinie im jeweiligen 

Angelzeitraum aufgestellt werden. 

Der Angelplatz ist bei Dunkelheit sichtbar zu beleuchten 

(keine Knicklichter). 

Es ist nicht erlaubt einen Angelplatz, der bereits besetzt 

ist, für sich zu beanspruchen. Bitte genügend Abstand 

halten und sich nicht weiter als 50 m vom Angelplatz 

entfernen. 

Anfütterungsverbot: 

Das Anfüttern jeglicher Art ist verboten. (Ausgenommen 

PVA Sackerl, PVA Netze, Flats und Futterspiralen, welche 

nur mit der Angelrute einmalig ausgebracht werden 

dürfen). Ebenfalls sind Spod-Ruten mit Futterraketen, 

Marker, Futterboote, Echolot, GPS, sowie das 

Ausbringen von Futter auf andere Art und Weise 

verboten! 

Fische dürfen nicht lebend mitgenommen oder verkauft 

werden! 
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Karpfen und Amur ab 60 cm sind ganzjährig 

geschont und müssen sofort nach dem Fang 

schonend zurückgesetzt werden. 

Ein Hältern des Fisches im Karpfensack, 

Wiegeschlinge etc., auch nur kurz, ist verboten! 

Fische dürfen am Wasser nicht ausgeweidet 

(geputzt) werden. 

Schutzorgane sind angewiesen, Verstöße gegen die 

oben genannten Bestimmungen mit dem Entzug 

der Fischereiberechtigung Pichlingersee zu ahnden, 

ohne dass dadurch eine, wie immer geartete 

Vergütung geleistet wird. Weiters sind 

Schutzorgane auch berechtigt, sämtliche 

Angelutensilien und auch Fahrzeuge zu 

kontrollieren. 

 
 

 
Zuwiderhandeln wird geahndet! 
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Registrierung Karpfenangler Pichlinger See: 
 

Um bekannte Probleme zu vermeiden, müssen sich 

Karpfenangler in einer eigenen whatsapp Gruppe 

registrieren, dazu bitte bei Angelsprecher 

Reinhold Steinberger 

unter 0664 49 33 311 melden. 

Die Registrierung ist Pflicht, bei Nichteinhaltung ist mit 

Kartenentzug zu rechnen. 

Raubfischer sind von dieser Regelung nicht betroffen! 

 

Vor dem Fischen Tag entwerten. Karpfen, Amur, Schleie, 
Hechte, Zander und Welse, die behalten werden, sind 
sofort einzutragen!  

 

 z.B. 

 

 

 

 

 

 

 

1H 
3. 
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Jänner 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  

8.  9.  10.  11.  12.  13.  14.  

15.  16.  17.  18.  19.  20.  21.  

22.  23.  24.  25.  26.  27.  28.  

29.  30.  31.          

 
Februar 

 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  

8.  9.  10.  11.  12.  13.  14.  

15.  16.  17.  18.  19.  20.  21.  

22.  23.  24.  25.  26.  27.  28.  

29.              

 

 

www.naarn-donau.at 
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März 
 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  

8.  9.  10.  11.  12.  13.  14.  

15.  16.  17.  18.  19.  20.  21.  

22.  23.  24.  25.  26.  27.  28.  

29.  30.  31.          

April 
 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  

8.  9.  10.  11.  12.  13.  14.  

15.  16.  17.  18.  19.  20.  21.  

22.  23.  24.  25.  26.  27.  28.  

29.  30.            

Juni 
 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  

8.  9.  10.  11.  12.  13.  14.  

15.  16.  17.  18.  19.  20.  21.  

22.  23.  24.  25.  26.  27.  28.  

29.  30.            
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Juli 
 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  

8.  9.  10.  11.  12.  13.  14.  

15.  16.  17.  18.  19.  20.  21.  

22.  23.  24.  25.  26.  27.  28.  

29.  30.  31.          

August 
 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  

8.  9.  10.  11.  12.  13.  14.  

15.  16.  17.  18.  19.  20.  21.  

22.  23.  24.  25.  26.  27.  28.  

29.  30.  31.          

September 
 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  

8.  9.  10.  11.  12.  13.  14.  

15.  16.  17.  18.  19.  20.  21.  

22.  23.  24.  25.  26.  27.  28.  

29.  30.            
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Oktober 
 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  

8.  9.  10.  11.  12.  13.  14.  

15.  16.  17.  18.  19.  20.  21.  

22.  23.  24.  25.  26.  27.  28.  

29.  30.  31.          

November 
 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  

8.  9.  10.  11.  12.  13.  14.  

15.  16.  17.  18.  19.  20.  21.  

22.  23.  24.  25.  26.  27.  28.  

29.  30.            

Dezember 
 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  

8.  9.  10.  11.  12.  13.  14.  

15.  16.  17.  18.  19.  20.  21.  

22.  23.  24.  25.  26.  27.  28.  

29.  30.  31.          
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Kontakte bei Fragen 
 

Obmann: Schindler Robert Telefon: +43 676 55 31 472 

Kontrolle: Steinberger Reinhold Telefon: +43 664 49 33 311 

Sachverwalter: Schön Karl Telefon: +43 676 51 68 970 

Sachverwalter: Meisinger Johann Telefon: +43 677 62 98 73 20 
 

 

Ausgabestellen für Gästekarten 
 

Fa. Weitgasser Telefon: +43 732 65 20 00 

Meisinger Johann Telefon: +43 677 62 98 73 20 

Schön Karl Telefon: +43 676 51 68 970 

Steinberger Reinhold Telefon: +43 664 49 33 311 

Fishermens Partner Telefon: +43 732 60 31 60 

Schindler Robert Telefon: +43 676 55 31 472 

Gstöttenmayr Christian Telefon: +43 676 42 09 906 

 

 

 

www.naarn-donau.at 
 

 

 

 

Arbeitseinsätze 
Unterstützt unsere Kollegen Schön und Meisinger 

– sie sind euch dankbar! 
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Staatliche Schutzorgane 
 
 

 

Name Telefon 

Steinberger Reinhold +43 664 49 33 311 

Schön Karl +43 676 51 68 970 

Pühringer Hermann +43 650 55 61 085 

Ernst Wolf Dieter +43 676 36 78 099 

Haslinger Michael +43 664 11 23 791 

Nösterer Manfred +43 680 30 35 623 

Kastner Johann +43 660 40 20 200 

Hinterleitner Uwe +43 664 30 34 145 

Wallnstorfer Kurt +43 676 33 04 009 

Mayr Max +43 680 23 33 370 

Zuständig für Pichlinger See: 

Binder Manfred 
 
+43 664 16 15 399 

 
 


